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Ein wichtiger Faktor in der Strategie und Taktik des 
Kampfes gegen die Kriminalität in der sozialistischen 
Gesellschaft ist die seit über drei Jahrzehnten erfolgreich 
praktizierte und im Strafgesetzbuch von 1968 gesetzlich 
verankerte Verantwortung der Leiter der Betriebe, der 
staatlichen Organe und Einrichtungen, die gesellschaftliche 
Wirksamkeit von gerichtlich verhängten Straf- und Erzie
hungsmaßnahmen zu sichern. Die aus dieser Verantwor
tung folgenden Aufgaben sind Ausdruck und konkrete Um
setzung von Wesensmerkmalen sozialistischer Leitungstä
tigkeit, die in allen gesellschaftlichen Bereichen immer 
Führung von Kollektiven, Sicherung der bestmöglichen 
Bedingungen für ein schöpferisches Handeln der Werktäti
gen sowie Befähigung und Erziehung der Menschen ist.

Für die überwiegende Anzahl der Leiter von Betrieben, 
Einrichtungen und staatlichen Organen sind die mit dieser 
Verantwortung verbundenen Rechte und Pflichten keine 
zusätzlichen oder neben den eigentlichen Aufgaben liegende 
Angelegenheiten, sondern fester Bestandteil ihrer lang
fristigen und ihrer täglichen Leitungstätigkeit. Die Ver
antwortung der sozialistischen Gesellschaft und ihres 
Staates — repräsentiert durch die staatlichen Leiter in den 
Betrieben und Einrichtungen — für die Verhütung und 
Bekämpfung von Straftaten hat von Anfang an das Wesen 
unserer sozialistischen Rechtspflege mitgeprägt. Sie ist eine 
wesentliche Bedingung für die zielgerichtete Arbeit ent
sprechend der auf dem X. Parteitag der SED zur strikten 
Einhaltung der Gesetzlichkeit gegebenen Orientierung.1

Die Verantwortung der Leiter, an der Sicherung einer 
hohen Effektivität der Straf- und Erziehungsmaßnahmen 
mitzuwirken, ist Bestandteil der sich aus Art. 90 Abs. 2 der 
Verfassung ergebenden und in Art. 3 StGB konkretisierten 
Leitungsaufgaben,
— die Bürger zu hoher Wachsamkeit gegenüber feindlichen 

Anschlägen und feindlichen ideologischen Einflüssen 
sowie zur Unduldsamkeit gegenüber Verletzungen der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und Disziplin zu erziehen,

— durch wissenschaftliche Leitungstätigkeit und Erzie
hungsarbeit im engen Zusammenwirken mit den Bür
gern Straftaten vorzubeugen und Gesetzesverletzer zu 
ehrlichem und verantwortungsbewußtem Verhalten zu 
erziehen,

— Ursachen und Bedingungen von Straftaten zu beseitigen 
und Gesetzlichkeit, Disziplin, Sicherheit und Ordnung zu 
gewährleisten.
Im Rahmen dieser Aufgaben werden für die Leiter in 

§ 26 StGB verbindliche Rechtspflichten im Zusammenhang 
mit einer in ihrem Verantwortungsbereich begangenen 
Straftat festgelegt, über deren Erfüllung sie den zuständi
gen Organen rechenschaftspflichtig sind.* 2

Die Rechtspflichten des Leiters, die sich speziell für die 
erzieherische Einwirkung und Hilfe gegenüber dem gericht
lich bestraften Rechtsverletzer ergeben, sind — differenziert 
nach Strafen mit Freiheitsentzug und Strafen ohne Frei
heitsentzug — in §§ 32, 46, 47 Abs. 4 StGB sowie im Wieder
eingliederungsgesetz vom 7. April 1977 (GBl. I Nr. 10 S. 98) 
konkretisiert. Mit der Erfüllung dieser Pflichten werden, 
wie die Erfahrungen zeigen, wesentliche Voraussetzungen 
für eine effektive Strafenverwirklichung geschaffen.

Realisierung der Leitungsaufgaben im Zusammenwirken 
mit anderen Wirksamkeitsfaktoren 
der Straf- und Erziehungsmaßnahmen

Die Wirksamkeit einer ausgesprochenen Strafe, speziell 
einer Strafe ohne Freiheitsentzug, wird natürlich nicht aus
schließlich durch Qualität und Quantität des Wirkens der 
Leiter bestimmt, und auch Erfolge oder Mißerfolge im Er
reichen der mit dem Strafausspruch angestrebten Ziele 
lassen hierzu keine direkten Schlußfolgerungen zu. Wesent
liche Wirksamkeitsfaktoren für Straf- und Erziehungs
maßnahmen werden vor allem durch das Niveau der Tätig
keit der Strafverfolgungsorgane von der Anzeigenaufnahme 
bis zur Wahrnehmung ihrer konkreten Verantwortung bei 
der Verwirklichung der Strafe gesetzt.3 Auch die Persön
lichkeit des Verurteilten — seine Einsicht in die Tat und 
seine Bereitschaft, die gerichtliche Entscheidung anzuerken
nen sowie seine allgemeinen Fähigkeiten, Neigungen, 
Charaktereigenschaften usw. — hat auf die erzieherische 
Wirksamkeit der ausgesprochenen Maßnahmen strafrecht
licher Verantwortlichkeit einen bedeutenden Einfluß. Nicht 
zuletzt wirkt sich die sozial-kollektive Umwelt des Rechts
verletzers auf die Effektivität der ausgesprochenen Straf- 
und Erziehungsmaßnahmen aus, so vor allem das Arbeits
kollektiv, die Familie, die Hausgemeinschaft und das Frei- 
zeitkollektiv.

In diese Gesamtheit aller Wirksamkeitsbedingungen für 
ausgesprochene Straf- und Erziehungsmaßnahmen ist die 
Verantwortung der Leiter einzuordnen; nur im Zusammen
wirken dieser Faktoren kann sie zum Tragen kommen. Die 
Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Verantwortung des 
Leiters, die ausschließlich aus der Sicht des Betriebsgesche
hens festgelegt werden, die nicht oder nur ungenügend die 
Verzahnung mit den anderen Wirksamkeitsfaktoren beach
ten, werden auf die Dauer den Anforderungen nicht 
gerecht. Nicht selten hat das eine Überbetonung von Orga
nisations- und Informationsfragen zur Folge.

Immer mehr Leitungsdokumente in den Kombinaten 
und Betrieben wirken solchen Effektivitätsverlusten ent
gegen, indem sie Pflichten und Rechte den konkreten Be
dingungen entsprechend exakt festlegen sowie Formen und 
Methoden des Zusammenwirkens mit anderen Bereichen 
genau bestimmen. Dabei wird auch die Wirksamkeit 
anderer Faktoren unterstützt, so z. B. durch gut vorbereitete 
Kollektivberatungen oder durch die Delegierung sachkun
diger Kollektivvertreter in die Hauptverhandlung. Mit der 
Festlegung der Aufgaben in den Leitungsdokumenten wird 
verhindert, daß die Leiter ihren eigenen Leitungsbereich 
überschreiten und z. B. Aufgaben übernehmen, die den 
gesellschaftlichen Organisationen bei der Erziehung von 
Straftätern im Betrieb und im Freizeitbereich obliegen.

Leitungsdokumente über die Aufgaben der Leiter 
bei der Erziehung von Strafrechtsverletzern

Unser sozialistisches Strafrecht geht von der bewährten
Praxis aus, daß die Arbeitskollektive die wichtigsten Träger
gesellschaftlich-erzieherischer Einwirkung sind. Bei der 
Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung ergibt 
sich gemäß § 32 StGB für den Leiter des Betriebes als Kern-


